
 

 

 

 

AAREAL BANK AG 

– Gegenanträge und Stellungnahmen der Verwaltung – 

 

Aktionäre können im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung Gegenanträge gegen Vor-
schläge von Vorstand und Aufsichtsrat zu bestimmten Tagesordnungspunkten sowie Wahl-
vorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern nach §§ 126 
Abs. 1, 127 AktG übersenden.  

Ein nach den §§ 126 Abs. 1, 127 AktG zugänglich zu machender Gegenantrag oder Wahl-
vorschlag wird im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung als gestellt berücksichtigt, wenn 
der antragstellende Aktionär ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet ist. 

Hinsichtlich der Einzelheiten des Verfahrens der Stimmrechtsausübung wird auf die Ausfüh-
rungen in der Einladung zur Ordentlichen Hauptversammlung 2024 verwiesen. 

Die Anträge und Begründungen geben jeweils die uns mitgeteilten Ansichten der Verfasser 
wieder. Auch Tatsachenbehauptungen wurden unverändert und ohne Überprüfung durch 
uns in das Internet eingestellt. 

Nachfolgend finden Sie die innerhalb der Frist der §§ 126 Abs. 1, 127 AktG derzeit an uns 
übermittelten Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären sowie etwaige Stellung-
nahmen der Verwaltung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 

Die Verwaltung der Aareal Bank AG nimmt zu dem Gegenantrag der Solventis AG wie folgt 
Stellung:  

An dem Beschlussvorschlag des Vorstands und Aufsichtsrats wird festgehalten und 
vorgeschlagen, im Falle einer Abstimmung gegen den veröffentlichten Gegenantrag zu 
stimmen. 

Am 19. März 2024 hat der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss 
einschließlich des Bilanzgewinns der Aareal Bank AG aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 
2023 gebilligt, der damit festgestellt ist. Der Jahresabschluss enthält den Vorschlag, den 
Bilanzgewinn vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. 

Aufgrund der spezialgesetzlichen Regelung des § 10 Abs. 5 Satz 1 Kreditwesengesetz 
(KWG) ist § 254 Aktiengesetz (AktG) nicht anwendbar. Eine Pflicht der Gesellschaft, eine 
Mindestausschüttung in Höhe von 4 % des Grundkapitals vorzunehmen, besteht daher nicht.  

 

* * * 

 


	Erste Seite
	Gegenantrag Solventis 12.04.2024
	Letzte Seite

